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d) § 4 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 3 Buchstabe а wird wie folgt gefaßt:

,,a) die grenzüberschreitenden Beförderungen von Gegenständen und die Beförderungen im internationalen 
Eisenbahnfrachtverkehr. Nicht befreit sind die Beförderungen der in § 1 Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe a 
bezeichneten Gegenstände aus einem Freihafen in das Inland;“.

bb) Nummer 6 Buchstabe а wird wie folgt gefaßt:
,,a) die Lieferungen und sonstigen Leistungen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn 

auf Gemeinschaftsbahnhöfen, Betriebswechselbahnhöfen, Grenzbetriebsstrecken und Durchgangs
strecken an Eisenbahnverwaltungen mit Sitz im Ausland;“.

e) § 10 Abs. 6 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt:
„Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im Inland zugelassen 
sind, tritt an die Stelle des vereinbarten Entgelts ein Durchschnittsbeförderungsentgelt. Das Durchschnittsbeför
derungsentgelt ist nach der Zahl der beförderten Personen und der Zahl der Kilometer der Beförderungsstrecke 
im Inland (Personenkilometer) zu berechnen.“

f) § 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt:

„3. die auf den Gegenstand entfallenden Kosten für die Vermittlung der Lieferung und für die Beförderung 
bis zum ersten Bestimmungsort im Inland;“.

bb) Nummer 4 Buchstabe а wird wie folgt gefaßt:
,,a) Kosten für die Vermittlung der Lieferung und für die Beförderung bis zu einem im Zeitpunkt des 

Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer feststehenden weiteren Bestimmungsort im Inland und“.

g) § 15 wird wie folgt geändert:
aa) Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt:

„2. Umsätze im Ausland, die steuerfrei wären, wenn sie im Inland ausgeführt würden,“.

bb) Absatz 3 Nr. 2 Buchstabe b wird wie folgt gefaßt:
,,b) nach § 4 Nr. 8 Buchstabe а bis g oder Nr. 10 Buchstabe а steuerfrei wären und der Leistungsempfänger 

in einem Gebiet außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ansässig ist.“

h) § 16 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:
„Bei Beförderungen von Personen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im Inland zugelassen 
sind, wird die Steuer, abweichend von Absatz 1, für jeden einzelnen steuerpflichtigen Umsatz durch die 
zuständige Zolldienststelle berechnet (Einzelbesteuerung).“

i) § 25 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt:
„1. außerhalb des Gebiets der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bewirkt werden,“.

j) § 26 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt:
„(3) Der Bundesminister der Finanzen kann unbeschadet der Vorschriften der §§ 163 und 227 der Abgabenord
nung anordnen, daß die Steuer für grenzüberschreitende Beförderungen im Luftverkehr niedriger festgesetzt 
oder ganz oder zum Teil erlassen wird, soweit der Unternehmer keine Rechnungen mit gesondertem Ausweis der 
Steuer (§ 14 Abs. 1) erteilt hat. Bei Beförderungen durch ausländische Unternehmer kann die Anordnung davon 
abhängig gemacht werden, daß in dem Land, in dem der ausländische Unternehmer seinen Sitz hat, für 
grenzüberschreitende Beförderungen im Luftverkehr, die von Unternehmern mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführt werden, eine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer nicht erhoben wird.“

k) § 26 а wird aufgehoben.
l) Dem § 27 wird folgender Absatz 10 angefügt:

„(10) § 26 Abs. 4 und die auf Grund dieser Vorschrift erlassene allgemeine Verwaltungsvorschrift gelten nach 
Wirksamwerden des Beitritts mit der Maßgabe, daß zur Kürzung der Umsatzsteuer nur Unternehmer berechtigt 
sind, die im Erhebungsgebiet im Sinne des § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1990 
geltenden Fassung ansässig sind.“

m) Die in den Buchstaben a) bis k) aufgeführten Änderungen treten am 1. Januar 1991 in Kraft.

25. Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung vom 21. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2359), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 30. Juni 1990 (BGBl. I S. 1313)
a) § 1 wird wie folgt gefaßt: ^ 1

Sonderfälle des Ortes der sonstigen Leistung
Erbringt ein Unternehmer, der sein Unternehmen von einem außerhalb des Gebiets der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft liegenden Ort aus betreibt,


